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Bescheid 
 

Mit Bescheid der Vorarlberger Landesregierung vom 3. August 2020, Zl. Ia-403/31-2004, wurde der Beschluss des 
Verwaltungsrates der "Bergbauernstiftung Vorarlberg" über die Änderung der Satzung vom 28. Mai 2020 gemäß § 12 Abs. 1 
des Stiftungs- und Fondsgesetzes, LGBl. Nr. 17/2003 in der geltenden Fassung, genehmigt. Die Stiftung hat ihren Sitz in 
Bregenz und verfolgt den Zweck der Gewährung von Hilfe für unverschuldet in Not geratenen Bergbauernfamilien.  

 

Für die Vorarlberger Landesregierung  

im Auftrag  

Mag.a Martina Schönherr  

 

 

 

Verlautbarung 
 

Werttarife für Schlachtschweine gemäß Tierseuchengesetz 

 

Gemäß § 52 Abs. 1 lit. a des Gesetzes vom 6. August 1909, betreffend die Abwehr und Tilgung von Tierseuchen 
(Tierseuchengesetz – TSG), RGBl. Nr. 177/1909, in der geltenden Fassung, wird der Werttarif für Schlachtschweine nach 
Anhörung der Landwirtschaftskammer Vorarlberg wie folgt festgelegt: 

 

Schlachtschweine (Mastschweine):  

Der Werttarif für die Bemessung der Entschädigung bei Schlachtschweinen (Mastschweinen) für Vermögensnachteile aus 
den im § 48 Abs. 1 Z. 1 Tierseuchengesetz genannten Fällen beträgt im Monat August 2020 unter Berücksichtigung des 
durchschnittlichen Marktpreises pro kg Lebendgewicht € 1,37 netto. 

 

Für den Landeshauptmann  

im Auftrag 

DI Walter Vögel 
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